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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1954

Norm

AußStrG §9 Q

AußStrG §16

Rechtssatz

Die Aufhebung einer amtswegigen gesetzwidrigen Aufhebung des Beschlusses des Erstgerichtes durch das

Rekursgericht muß über Rekurs eines Beteiligten ohne jede Beschränkung auf die Person des Rechtsmittelwerbers

erfolgen, auch wenn eine am Abhandlungsverfahren mitbeteiligte Person kein Rechtsmittel erhoben hat.
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